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Schweizer Migdlein
in der Fremde

Ich bekomme sehr hiufig Zuschrif-
ten von jungen Schweizer Mad-
chen, die ein Jahr in England,
Frankreich, Amerika oder sonstwo
im Ausland verbringen. Ich ver-
Sffentliche diese Schreiben jeweils
nicht, weil sie — mit ganz ver-
schwindend wenig Ausnahmen -
an ihrem Gastlande kein gutes Haar
lassen. Alles ist schlechthin tadelns-
wert bis katastrophal.

In Frankreich wird der Haushalt
anders gefiihrt als bei uns, folglich
schlecht. Man legt mehr Wert auf
die Kiiche als auf das Putzen. Und
iberhaupt ... In England legt man
noch weniger Wert auf iibermdfi-
ges Haushalten, man nimmt sich
Zeit fiir die Seinen und fiir das
Leben. Zuviel Zeit, nach Ansicht
der jungen Schweizerinnen. Und
dann kam mehrmals eine scharfe
Reklamation von Seiten der letz-
teren, weil die englischen Frauen
auf der Strafle rauchen. Das sei ge-
radezu entsetzlich. «Die Frauen
kommen von ihrer Arbeitsstitte
und ziinden sich auf der Strafle
eine Zigarette an. Und Miitter, —
Miitter! stoflen den Kinderwagen
durch die Straflen und die Parks,
und rauchen dabei Zigaretten!»
Aus Schottland schreibt ein junges
Midchen: «Ein Schotte wiirde»
(trotzdem man ihnen einen gerade-
zu legendiren Geiz nachsagt) «nie
mit einem Mzdchen ausgehen, ohne
den hintersten Penny zu bezahlen.
Sie wiirden aber auch nie sagen, sie
hitten kein Geld mehr und konnen
deshalb nicht ausgehen. Man geht
einfach nicht aus, warum, wird
dem Midchen nicht gesagt.» Es ist
nicht ganz klar, wie sich die junge
Schweizerin zu dieser Verhaltens-
weise stellt, aber mir gefillt sie
eigentlich recht gut, obwohl sie,
nach der Reaktion des Madchens,
mit den bei uns herrschenden Ver-

hiltnissen offenbar nicht iiberein-
stimmt. Sie ist einfach anders.
Und das liefle sich von allen Ge-
brauchen aller Linder sagen: sie
sind einfach anders. Wer sehr jung
und wenig in der Welt herumge-
kommen ist, fiir den ist begreif-
licherweise fast alles, was anders
ist,” schlechter als bei uns. Spiter,
wenn man ilter, und mehr herum-
gekommen ist, akzeptiert man die-
ses Anderssein, und schliefllich freut
man sich dariiber, wenn man kein
geborener Gleichschalter ist.

Das alles zndert sich schleunigst,
wenn die jungen Midchen lingere
Zeit im fremden Lande bleiben und
vielleicht sogar einen Biirger dieses
Landes heiraten. Sie entdecken dann
dieguten Seiten des Gastlandes, oder
der neuen Heimat, und schliefflich
lauten ihre Zuschriften sehr posi-

tiv, und manche Gebriuche werden
denen der urspriinglichen Heimat
sogar mehr und mehr vorgezogen,
so verschieden sie sind, oder gerade
weil sie verschieden sind.

Ich habe einmal auf diesem Ge-
biete, als ich jung war, heftig mis-
sioniert. Wir kamen, eine ganze
Anzahl Schweizer, von einer Ein-
ladung und bummelten dem Cen-
tral Park in New York entlang,
und auf einmal schimpften alle zu-
sammen heftig iiber Amerika und
fanden, bei uns zu Hause sei alles
besser. Und auf einmal <hdngte es
mir aus> und ich fragte sie, ob sie
eigentlich auf Sklavenschiffen hier-
her verschleppt worden seien, und
sagte, das Land miisse schlieflich
auch gewisse Vorziige haben, sonst
wiren wir nicht hier. Und wir
konnten ja allesamt daheim die
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Auslinder nicht ausstehen, die stin-
dig iiber die Schweiz schimpfen
und ‘dann doch dableiben, weil wir
ihnen offenbar eben doch angeneh-
mere Arbeitsmoglichkeiten bieten,
als ihr eigenes Land. Abgesehen von
der -- fiir uns alle so dringend né-
tigen — Horizonterweiterung. Und
ich muf zugeben, dafl meine da-
maligen Begleiter schlieflich doch
einlenkten.

Das Gesagte bezieht sich also bei-
leibe nicht nur auf die weltuner-
fahrenen, jungen Midchen. Wir
sollten uns alle mit dem Gedanken
befreunden, dafl das, was im Aus-
land anders ist als bei uns, deswe-
gen noch lange nicht immer schlech-
ter zu sein braucht. Es braucht
auch nicht unbedingt besser zu sein,
es ist einfach anders, und die dor-
tigen Leute leben so, wie es fiir sie
pafit, und zwar unverfrornerweise
ohne sich durch unsere Mifibilli-
gung ihrer Lebensweise anfechten
zu lassen. ‘
Und wir tun hier dasselbe, nicht
wahr? Bethli

Die Schweiz
und die Menschenrechte

«Die Beratende Versammlung des
Europarates wird demnichst des
zehnjihrigen Bestehens der europi-

. ischen Menschenrechtskonvention

in einem feierlichen Akte geden-
ken. In diesen europdischen Ge-
richtshof fiir Menschenrechte wur-
de Herr Bundesrichter Dr. Antoine
Favre als schweizerisches Mitglied
gewihlt, Es wird also ein Schwei-
zer iiber die Wahrung der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten zu
befinden haben — aber wohlge-
merkt nur fiir die Biirger anderer
Staaten. Die Schweiz selber hat be-
kanntlich die Europiische Men-
schenrechtskonvention als einziger
Mitgliedstaat des Europarates bis-
her nicht unterzeichnen konnen. Sie
steht ndmlich beim gegenwirtigen
Stand der politischen Frauenrechte
weit hinter der europdischen Norm
zuriick. Genau besehen macht sich

NEBELSPALTER 17



	"Und woher sollte ich das Geld für einen Nerz-Mantel nehmen? Kann ich etwa zaubern?"

